
40 STREIT 1 / 2006

Urteil
BSG §§ 56 Abs.. 1, Abs.. 4, 57 SGB CI,
Art. 6 Abs. 1 GG
Kindererziehungszeiten von
Freiberuflerinnen

Zur Frage, ob es verfassungswidrig ist, Pflichtmit-
glieder von berufsständischen Versorgungseinrichtun-
gen von der Anrechnung von Kindererziehungszeiten in
der gesetzlichen Rentenversicherung auszuschließen.
Urteil des BSG v. 18.10.2005 – B 4 RA 6/05 R

Aus dem Sachverhalt:
Die 1968 geborene Klägerin begehrt die Vormer-

kung von Kindererziehungszeiten.
Sie war nach ihrer juristischen Referendarzeit, die

bei der Beklagten nachversichert wurde, ab 1. Mai
1997 versicherungspflichtig beschäftigt. Am 9. Mai
1999 gebar sie ein Kind. Seit 1. November 2001 war
sie wegen einer Beschäftigung als Rechtsanwältin
Pflichtmitglied im Versorgungswerk der Rechtsan-
wälte im Lande Hessen. Auf ihren Antrag wurde sie
aus diesem Grund ab demselben Zeitpunkt nach § 6
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch –
Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI) von der
Versicherungspflicht befreit (Bescheid v. 1.2. 2002).

Mit Bescheid vom 28. November 2002 merkte
die Beklagte – mit Zustimmung des Vaters zur Zu-
ordnung an die Klägerin – die Zeiten vom 1. Juni
1999 bis 31. Oktober 2001 als Tatbestände von Bei-
tragszeiten wegen Kindererziehung und die Zeiten
vom 9. Mai 1999 bis 31. Oktober 2001 als Tatbe-
stände von Kinderberücksichtigungszeiten vor. Die
Vormerkung solcher Tatbestände für die Zeiten vom
1. November 2001 bis 31. Mai 2002 bzw. für die Zei-
ten vom 1. November 2001 bis 31. Oktober 2002
lehnte sie unter Hinweis auf die Befreiung von der
Versicherungspflicht ab. Den gegen die Ablehnung
erhobenen Widerspruch wies sie zurück
(Widerspruchsbescheid vom 15. August 2003).
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Das Sozialgericht (SG) hat die Klagen, mit denen
die Klägerin begehrte, die ablehnende Entscheidung
der Beklagten aufzuheben und die Zeiten vom 1. No-
vember 2001 bis 31. Mai 2002 als Tatbestände von
Beitragszeiten wegen Kindererziehung sowie die Zei-
ten vom 1. November 2001 bis 31. Oktober 2002 als
Tatbestände von Kinderberücksichtigungszeiten
vorzumerken, abgewiesen (Gerichtsbescheid vom
24. Juni 2004). Das Landessozialgericht (LSG) hat
die dagegen eingelegte Berufung zurückgewiesen
(Urteil vom 14. Dezember 2004) und zur Begrün-
dung u.a. Folgendes ausgeführt: […]

Aus den Gründen:
Die Revision der Klägerin ist i.S. der Zurückver-

weisung begründet. Das LSG hat nicht festgestellt, ob
und ggf. in welcher Weise Zeiten der Kindererziehung
im berufsständischen Versorgungswerk der Rechtsan-
wälte im Lande Hessen berücksichtigt werden und
wie diese landesrechtlichen (nicht revisiblen) Rege-
lungen auf die Klägerin angewandt wurden. Ohne
diese dem Berufungsgericht obliegenden Feststellun-
gen kann sich der Senat bezogen auf den Fall der Klä-
gerin keine Überzeugung i.S. des Art. 100 Abs. 1 GG
von der Erforderlichkeit einer verfassungskonformen
Auslegung des sachlichen Anwendungsbereichs des
§ 56 Abs. 4 Nr. 2 Regelung 3 SGB VI („während der
Erziehungszeit von der Versicherungspflicht befreit
waren ...“) i.d.F.. des Rentenreformgesetzes 1992
(RRG 1992) vom 18. Dezember 1989 (BGBl I 2261)
im Zusammenwirken mit den landesrechtlichen Re-
gelungen des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im
Lande Hessen bilden. Denn der Ausschluss der An-
rechnung trotz erfüllten Tatbestandes von Beitragszei-
ten wegen Kindererziehung (§ 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI)
und von Berücksichtigungszeiten wegen Kindererzie-
hung (§ 57 Satz 1 i.V.m. § 3 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 56
Abs. 4 SGB VI) in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (§ 56 Abs. 4 Nr. 2 Regelung 3 SGB VI) ist bei
von der Versicherungspflicht wegen entgeltlicher Be-
schäftigung (§ 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI) auf Grund von
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI Befreiten nach Art. 6
Abs. 1 und 2, 3 Abs. 1 GG nur dann gerechtfertigt,
wenn die Kindererziehungszeiten systembezogen an-
nähernd gleichwertig in der berufsständischen Versor-
gungseinrichtung (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI) be-
rücksichtigt werden. Zur Nachholung dieser Feststel-
lungen war der Rechtsstreit an das LSG
zurückzuverweisen (§ 170 Abs. 2 Satz 2
Sozialgerichtsgesetz [SGG]; § 202 SGG i.V.m. § 563
Abs. 4 Zivilprozessordnung).

1. Das LSG ist im Grundsatz und für den Regel-
fall zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagte
§§ 3 Satz 1 Nr. 1 und 57 Satz 1 SGB VI, beide i.V.m.
§ 56 Abs. 4 Nr. 2 Regelung 3 SGB VI richtig ausge-
legt hat; es hat jedoch die – im vorliegenden Fall mög-

licherweise entscheidungserheblichen – grundgesetz-
lichen Vorgaben für die Anwendung der
Unbeachtlichkeitserstreckung der Regelung 3 a.a.O.
auf die andersartige Vorleistung der Kindererziehung
nicht hinreichend bedacht und deshalb objektiv not-
wendige tatsächliche Feststellungen nicht getroffen.

a) Der von der Klägerin geltend gemachte An-
spruch auf Vormerkung von Kindererziehungs- und
Kinderberücksichtigungszeiten richtet sich nach
§ 149 Abs. 5 SGB VI. Nach Satz 1 dieser Vorschrift
stellt der Versicherungsträger, nachdem er das Versi-
cherungskonto geklärt hat, die im Versicherungsver-
lauf enthaltenen und nicht bereits festgestellten Da-
ten, die länger als sechs Kalenderjahre zurückliegen,
durch Bescheid fest (sog. Vormerkungsbescheid).
Der Versicherungsträger ist befugt, wenn auch nicht
verpflichtet, auf Antrag auch solche geklärten Daten
durch Bescheid festzustellen, die noch keine sechs
Jahre zurückliegen. Leitet er also antragsgemäß ein
Vormerkungsverfahren im Blick auf solche Daten
ein, hat er einen inhaltlich zutreffenden Vormer-
kungsbescheid zu erlassen (vgl. stellvertr BSG SozR
3-2600 § 56 Nr. 12 S 56; BSG SozR 4-2600 § 56
Nr. 1 S 3). Dies ist hier der Fall. Die Beklagte hat es
(nach dem Gesetz) grundsätzlich zu Recht abgelehnt,
die Erziehung des am 9. Mai 1999 geborenen Kindes
für Zeiten ab 1. November 2001 als Tatbestände von
Beitragszeiten wegen Kindererziehung i.S. von § 3
Satz 1 Nr. 1 SGB VI (bis zum 31. Mai 2002) und als
Tatbestände von Berücksichtigungszeiten wegen
Kindererziehung i.S. von § 57 Satz 1 SGB VI i.V.m.
§ 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI (bis zum 31. Oktober 2002)
vorzumerken. Nach §§ 3 Satz 1 Nr. 1, 56 Satz 1
SGB VI sind die Tatbestände dieser rentenrechtli-
chen Zeiten von Personen in den Zeiten erfüllt, „für
die ihnen Kindererziehungszeiten anzurechnen sind
(§ 56)“.

b) Nach § 56 Abs. 1 SGB VI i.d.F.. des Renten-
überleitungsgesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl I
1606) wird einem Elternteil eine Kindererziehungs-
zeit von 36 Monaten nach Ablauf des Monats der Ge-
burt als Zeit der Versicherungspflicht wegen Kinder-
erziehung (§ 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI) angerechnet,
wenn
(1) die Erziehungszeit diesem Elternteil zuzuordnen

ist (dazu § 56 Abs. 2 SGB VI),
(2) die Erziehung im Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland erfolgt oder einer solchen gleichs-
teht (dazu § 56 Abs. 3 SGB VI) und

(3) der Elternteil nicht von der Anrechnung ausge-
schlossen ist (dazu § 56 Abs. 4 SGB VI).

Soweit in der Zeit der Erziehung eines Kindes bis zu
dessen vollendetem zehnten Lebensjahr auch in die-
ser Zeit (dh nach Ablauf der Beitragszeit des § 3
Satz 1 Nr. 1 SGB VI) die Voraussetzungen für die An-
rechnung einer Kindererziehungszeit vorliegen, ist
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die Zeit gemäß § 57 SGB VI bei einem Elternteil eine
Berücksichtigungszeit. Haben also die Eltern die in
§ 56 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 SGB VI beschriebenen
Tatbestände erfüllt, sind diese anzurechnen, es sei
denn, dass ausnahmsweise ein Ausschlussgrund i.S.
von § 56 Abs. 4 SGB VI eingreift.

c) Die umstrittenen Zeiten sind der Klägerin zu-
zuordnen. […] Nach den für den Senat bindenden
Feststellungen (§ 163 SGG) des LSG hat der Vater
zugestimmt, dass die Kindererziehungszeiten voll-
ständig der Klägerin zugeordnet werden. Damit lie-
gen übereinstimmende Willenserklärungen i.S. des
§ 56 Abs. 2 Satz 3 SGB VI vor. Ferner hat die Kläge-
rin das Kind im streitigen Zeitraum ab 1. November
2001 im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland er-
zogen (§ 56 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 1
SGB VI).

d) Die Klägerin ist jedoch ab 1. November 2001
grundsätzlich von der Anrechnung ausgeschlossen.
Nach § 56 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 Re-
gelung 3 SGB VI i.d.F.. des RRG 1992 sind diejen-
igen Eltern trotz der Kindererziehung im Inland von
der Anrechnung ausgeschlossen, die während der Er-
ziehungszeit von der Versicherungspflicht befreit wa-
ren. Insoweit kommt es auf die Verhältnisse während
der Zeiten der Erziehung des Kindes im Inland an,
welche für Beitragszeiten (§ 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI)
auf den Zeitraum der ersten 36 Monate, für Berücks-
ichtigungszeiten auf die nachfolgenden Zeiten bis

zur Vollendung des zehnten Lebensjahres nach seiner
Geburt begrenzt sind. Die Beklagte und das LSG
sind zutreffend davon ausgegangen, dass die Klägerin
ab dem 1. November 2001 i.S. von § 56 Abs. 4 Nr. 2
Regelung 3 SGB VI von der Versicherungspflicht
befreit war.

Die Befreiung der Klägerin von der Versicherungs-
pflicht wegen entgeltlicher Beschäftigung (§ 1 Satz 1
Nr. 1 SGB VI) erfolgte hier bereits mit dem Bescheid
vom 1. Februar 2002. Darin wurde i.S. des § 31 So-
zialgesetzbuch Zehntes Buch – Verwaltungsverfah-
ren (Verfügungssatz) geregelt, dass und ab wann die
Klägerin von dieser Versicherungspflicht befreit ist
(vgl. BSGE 80, 215, 221 – SozR 3-2940 § 7 Nr. 4
S 17; BSG SozR 3-2600 § 56 Nr. 12 S 57). Grundla-
ge für den Anspruch auf Befreiung von dieser Versi-
cherungspflicht, den die Klägerin mit ihrem Antrag
geltend gemacht hat, ist § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
SGB VI i.d.F.. des Gesetzes vom 15. Dezember 1995
(BGBl I 1824). Danach sind u.a. gegen Arbeitsent-
gelt Beschäftigte – wie die Klägerin –, die nach § 1
Satz 1 Nr. 1 SGB VI versicherungspflichtig sind, von
dieser Versicherungspflicht auf Antrag zu befreien,
aber nur für diejenige Beschäftigung,

„wegen der sie auf Grund einer durch Gesetz ange-
ordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung
Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Versicherungs-
einrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer Be-
rufsgruppe (berufsständische Versorgungseinrich-
tung) und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung
Mitglied einer berufsständischen Kammer sind,
wenn
a) am jeweiligen Ort der Beschäftigung ... für ihre
Berufsgruppe bereits vor dem 1. Januar 1995 eine
gesetzliche Verpflichtung zur Mitgliedschaft in der
berufsständischen Kammer bestanden hat,
b) für sie nach näherer Maßgabe der Satzung ein-
kommensbezogene Beiträge unter Berücksichtigung
der Beitragsbemessungsgrenze zur berufsständischen
Versorgungseinrichtung zu zahlen sind und
c) auf Grund dieser Beiträge Leistungen für den Fall
verminderter Erwerbsfähigkeit und des Alters sowie
für Hinterbliebene erbracht und angepasst werden,
wobei auch die finanzielle Lage der
berufsständischen Versorgungseinrichtung zu
berücksichtigen ist.“

Sachgrund für das Recht auf Befreiung von dieser
Versicherungspflicht ist der doppelte gesetzliche
Schutz, der u.a. mit einer zweifachen Beitragslast ver-
bunden sein kann; der Beschäftigte wird wegen einer
bestimmten Beschäftigung von der bundesrechtli-
chen Rentenversicherung und zugleich von der (hier:
landesrechtlichen) berufsständischen Versorgungs-
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einrichtung erfasst, die einen im Wesentlichen
gleichwertigen Versicherungsschutz gewährt.

Diese Befreiung gilt, wie in § 6 Abs. 5 Satz 1
SGB VI und § 231 Abs. 1 Satz 1 SGB VI klargestellt
ist, nur für die Beschäftigung, für die sie ausgespro-
chen worden ist, sie ist also tätigkeitsbezogen (vgl.
BSG SozR 3-2600 § 56 Nr. 12 S 58 f.; BSG SozR
3-2600 § 6 Nr. 5 S 9 f.). Hier hat sich die Befreiung
auf die (vom LSG nicht festgestellte) Beschäftigung
der Klägerin als (angestellte) Rechtsanwältin bezo-
gen. Dadurch wurde diese Beschäftigung, die nach
§ 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI grundsätzlich eine Vorlei-
stung für die gesetzliche Rentenversicherung ist, in-
soweit für rentenversicherungsrechtlich unbeacht-
lich erklärt. Grund ist, dass sie – auf Grund der Wahl
des doppelt gesicherten Beschäftigten – konkret nur
einem anderen Sicherungssystem zu Gute kommt.
Anhaltspunkte, dass die Klägerin während des stritti-
gen Zeitraums eine andere versicherungspflichtige
Beschäftigung ausgeübt hat (dazu: BSG SozR
3-2600 § 56 Nr. 12), liegen nicht vor. Das LSG hat
weder Entsprechendes festgestellt noch hat die Klä-
gerin diesbezüglich etwas vorgetragen.

Diese Wirkung der Befreiung von der Versiche-
rungspflicht wegen entgeltlicher Beschäftigung er-
streckt § 56 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 Re-
gelung 3 SGB VI rechtlich auch auf die völlig anders
geartete, aber zeitgleich erbrachte Vorleistung der
Kindererziehung i.S. der §§ 3 Satz 1 Nr. 1 und 57
Satz 1 SGB VI; auch diese wird rentenversicherungs-
rechtlich unbeachtlich, solange der Erziehende dane-
ben nur „die befreite Beschäftigung“ verrichtet. Da-
durch wird die Wirkung der Erklärung, die
Beschäftigung sei rentenversicherungsrechtlich un-
beachtlich, auf die Vorleistung der Kindererziehung
erstreckt, die völlig andersartig und für alle Formen
der „Alterssicherung“ gleichermaßen grundlegend
ist. Geburt, Pflege und Erziehung von Kindern im
Inland sind für den Bestand des Deutschen Volkes
(Präambel, Art. 1 Abs. 2, Art. 146 GG) und aller sei-
ner – auch nach Europäischem Recht – national im
Rahmen seiner Nationalökonomie zu gestaltenden
Alterssicherungssysteme grundlegend.

2. Ob diese Unbeachtlichkeitserstreckung bei Ange-
hörigen einer berufsständischen Versorgungseinrich-
tung im vorliegenden Fall einer verfassungskonfor-
men Auslegung ihres Anwendungsbereichs bedarf,
kann auf Grund der bisherigen Feststellungen des
LSG noch nicht abschließend beurteilt werden. Ihre
Verfassungsmäßigkeit hängt entscheidend auch da-
von ab, ob alle Kalendermonate an Zeiten der Kin-
dererziehung i.S. von § 56 Abs. 1 und 2 SGB VI im
berufsständischen Versorgungswerk der Rechtsan-
wälte im Lande Hessen nach den Maßstäben der Lei-
stungserbringung dieses Systems systembezogen an-

nähernd gleichwertig wie in der gesetzlichen Renten-
versicherung berücksichtigt werden und wie diese
landesrechtlichen Regelungen auf die Klägerin ange-
wandt wurden. Das LSG wird deshalb Feststellungen
zu den landesrechtlichen Regelungen und zu deren
Anwendung auf den konkreten Fall der Klägerin
nachzuholen haben.

a) § 56 Abs. 4 SGB VI enthält in Nr. 2 Regelung 3
a.a.O. eine Ausnahmevorschrift. Der darin geregelte
Ausschluss der Anrechnung von Kindererziehungszei-
ten bedarf im Hinblick auf die damit verbundene Un-
gleichbehandlung von Personengruppen (Art. 3
Abs. 1 GG) eines rechtfertigenden Grundes (vgl.
BVerfGE 55, 72, 88; 88, 87, 96 f.; 100, 195, 205;
107, 205, 213 f.), wobei bei einer Differenzierung
zum Nachteil der Familie der besondere Schutz zu be-
achten ist, den der Staat nach Art. 6 Abs. 1 GG der Fa-
milie schuldet (vgl. BVerfGE 87, 1, 36 f.; 103, 242,
258). Alleiniger Sachgrund dafür, dass die Kinderer-
ziehungszeiten der von der Versicherungspflicht (für
eine bestimmte Beschäftigung) Befreiten in der ge-
setzlichen Rentenversicherung grundsätzlich nicht
anzurechnen sind, ist der prinzipiell gleichwertige
Schutz für den Erziehenden durch eine berufsständi-
sche Versorgungseinrichtung „während der Erzie-
hungszeit“ (§ 56 Abs. 4 Nr. 2 Regelung 3 SGB VI; so
schon BSGE 69, 101, 105 – SozR 3-2200 § 1251a
Nr. 19 S 68 f. zu § 28a Abs. 4 AVG). Das Gesetz setzt
also voraus, dass bei denjenigen, die wegen einer be-
stimmten Beschäftigung Pflichtmitglied in einer be-
rufsständischen Versorgungseinrichtung sind und
sich wegen der doppelten Pflichtmitgliedschaft für
dieselbe Beschäftigung von der Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung haben befrei-
en lassen, auch „während der Erziehungszeit“ ein
prinzipiell gleichwertiger Schutz durch eine berufs-
ständische Versorgungseinrichtung besteht, dass also
bei diesem Personenkreis die für alle Arten der „Alters-
vorsorge“ grundlegende Kindererziehungsleistung
durch eine berufsständische Versorgungseinrichtung
im Wesentlichen gleichwertig nach deren Maßstäben
angerechnet wird.

Der Gedanke der Systemabgrenzung kann aber
nur dann und nur insoweit zum Tragen kommen, als
ein prinzipiell gleichwertiger Schutz wie in der gesetz-
lichen Rentenversicherung gewährt wird (so schon
BSGE 69, 101, 108 – SozR 3-2200 § 1251a Nr. 19
S 71). Dieser beinhaltet aber nicht nur eine gleichwer-
tige Absicherung gegen die Risiken des Alters, der In-
validität und des Todes (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Buchst c SGB VI), sondern angesichts der grundle-
genden bestandssichernden Bedeutung der Kinderer-
ziehung für alle Arten der „Altersvorsorge“, nicht nur
für die gesetzliche Rentenversicherung (dazu BVerf-
GE 87, 1, 37 f.; 94, 241, 263 f.; zur Pflegeversiche-
rung: BVerfGE 103, 242, 263 f.), auch eine prinzipiell
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gleichwertige – wenn auch möglicherweise systembe-
zogen differenzierte – Anrechnung des Vorleistungs-
werts der Kindererziehung in allen Arten der „befrei-
enden“ Altersvorsorge. Dabei kommt es für den Wert
der Kindererziehung für die „Alterssicherung“
schlechthin nicht darauf an, ob diese durch „Kapital-
bildung“, Steuern, Beiträge, in welcher Art. von Um-
lageverfahren oder auf sonstige Weise gesichert wer-
den soll. Dies erfordert eine zwar nicht gleichartige,
im Wesentlichen aber eine gleichwertige Berücksich-
tigung der Vorleistung der Kindererziehung in allen
„Alterssicherungssystemen“, welche an die Stelle der
gesetzlichen Rentenversicherung treten sollen, also
auch bei der Zugehörigkeit zu einem berufsständi-
schen Versorgungswerk. Nur dann, wenn während
der von der gesetzlichen Rentenversicherung aner-
kannten Zeit der Kindererziehung auch in der berufs-
ständischen Versorgungseinrichtung die Kindererzie-
hung systembezogen annähernd gleichwertig be-
rücksichtigt wird, ist eine Erstreckung der Befreiungs-
wirkung auf Kindererziehungszeiten und damit ein
Ausschluss der Anrechnung der Kindererziehungszei-
ten in der gesetzlichen Rentenversicherung sachlich
gerechtfertigt. Ein Wechsel des Systems während der
von der gesetzlichen Rentenversicherung gesetzlich
anerkannten Zeiten der Kindererziehung darf nicht
zu einer mit Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GG
unvereinbaren Benachteiligung von Familien führen,
in denen sich ein Elternteil der Kindererziehung wid-
met (vgl. BVerfGE 87, 1, 37 ff.), nämlich zum Verlust
der restlichen Kindererziehungszeiten in der gesetzli-
chen Rentenversicherung bei Aufnahme einer renten-
versicherungspflichtigen Beschäftigung, die Versiche-
rungspflicht (und zusätzliche Beitragslasten) auch in
einem berufsständischen Versorgungswerk begrün-
det. Nur die Doppelpflichtmitgliedschaft in zwei an-
nähernd gleichwertigen Sicherungssystemen rechtfer-
tigt den Anrechnungsausschluss des § 56 Abs. 4 Nr. 2
Regelung 3 SGB VI. Insoweit liegt bei den Kinderer-
ziehungszeiten der §§ 3 Satz 1 Nr. 1, 57 Satz 1, 56
SGB VI im Verhältnis zu „befreienden Systemen“ eine
„Systemsubsidiarität“ der gesetzlichen Rentenversi-
cherung vor, jedoch – entgegen der Ansicht der
Klägerin – keine „Einzelfallsubsidiarität“. Das LSG
wird deshalb u.a. festzustellen haben, ob das
Vorbringen der Klägerin, die Anerkennung von
Kindererziehungszeiten würde vom Versorgungswerk
der Rechtsanwälte im Lande Hessen verweigert, wenn
das Kind bereits vor dem Beitritt zum
Versorgungswerk geboren sei, den Gegebenheiten
entspricht.

b) Sollten die weiteren Feststellungen des LSG
dazu führen, dass die Zeiten der Kindererziehung der
Klägerin ab 1. November 2001 nicht oder nicht mit
einem für dieses System durchschnittlichen Vorlei-
stungswert in der berufsständischen Versorgungsein-

richtung berücksichtigt werden, so ist durch die ge-
nannte nahe liegende, verfassungskonforme, den An-
wendungsbereich der Unbeachtlichkeitserstreckung
des § 56 Abs. 4 Nr. 2 Regelung 3 SGB VI einschrän-
kende Auslegung die verfassungswidrige Nichtbe-
rücksichtigung der für alle „Alterssicherungen“
grundlegenden Vorleistung der Kindererziehung zu
beseitigen (§ 170 Abs. 5 SGG). Das Verbot der Vor-
merkung und Anrechnung von Kindererziehungszei-
ten in der gesetzlichen Rentenversicherung ist bei von
der Versicherungspflicht Befreiten nach Art. 6 Abs. 1
und 2, 3 Abs. 1 GG nur dann gerechtfertigt, wenn die
Kindererziehungszeiten systembezogen annähernd
gleichwertig in der berufsständischen Versorgungs-
einrichtung berücksichtigt werden. […]


